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▶▶ Veranstaltungshinweise
Drei interessante fortbildungsangebote für Sie

| PBP Planungsbüro professionell bietet Ihnen aktuell drei Fortbildungs-
möglichkeiten, um Ihr Planungsbüro wirtschaftlich und organisatorisch für 
die Zukunft gut aufzustellen. Konkret: |

▶◼ Übersicht 
Datum Art der Veranstaltung/themen

28.06.2017 
bis 
30.06.2017

Strategiewerkstatt Planungsbüro 2020: Die Digitalisierung gut 
bewältigen, das eigene Büro für die Zukunft optimal aufstellen
www.unternehmen-planungsbuero.de/

18.09.2017 
bis  
22.09.2017

Lehrgang Büromanager(in) Planungsbüro: Die branchengerechte 
Fortbildung für Verwaltungskräfte – den Chef spürbar entlasten und 
mit zeitgemäßer Organisation besser Geld verdienen 
www.office-management-im-planungsbuero.de/ 

21.09.2017 iWW-Webinare für Planungsbüros: 
Honorargestaltung für Profis
Lph 8: So sichern Sie den Projekterfolg in der Königin aller Lph 
seminare.iww.de/wirtschaft/planungsbuero-professionell

SeminAr
seminare.iww.de/

▶▶ BDA-Vertrauensanwalt 
„Kammern versagen in der Überwachung der HoAi-einhaltung“

| Kammern versagen in der Überwachung der HOAI-Einhaltung nahezu 
flächendeckend. Hier müsste ein deutlicher Impuls von den Architekten-
kammern ausgehen – verbunden mit einer berufsrechtlichen Kontrolle. 
Diesen Appell formuliert Rechtsanwalt Dr. Thomas Pfeiffer, Vertrauensan-
walt des BDA im BDA-Rundbrief 5/17. |

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Der Beitrag im Wortlaut https://gallery.mailchimp.com/f175f7f2959904ddb9fae44db/
files/8015a7b7-ae60-4116-8529-aa1fb29c6948/Dr._Pfeiffer_Akquisevereinbarung.pdf

Leidenschaftlicher 
Appell eines insiders

▶▶ Öffentliche Aufträge
Auftrag unter Schwellenwert: Sind Preisverhandlungen erlaubt?

| Ein Leser fragt: Ein öffentlicher Auftraggeber will bei einem Planungs-
auftrag unterhalb des Schwellenwerts von 209.000 Euro mit uns Bietern  
über den Preis verhandeln. Darf er das? |

Antwort | Ja, prinzipiell spricht nichts gegen Preisverhandlungen bei form-
losen Verfahren. Es müssen nur alle Bieter gleichbehandelt werden. Preis-
verhandlungen dürfen also nicht so ablaufen, dass bei den Honorarkriterien 
(z. B. anrechenbare Kosten, Honorarzone, beauftragte Teilleistungen) bei den 
jeweiligen Planungsbüros unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Au-
ßerdem ist es unzulässig, Preisverhandlungen mit dem Ziel zu führen, die 
Mindestsätze nach der der HOAI zu unterschreiten. Untere Grenze der Preis-
verhandlungen ist immer der Mindestsatz.

Leser fragen, die 
redaktion antwortet


